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AUSZUG

aus dem Protokoll des Gemeinderates Walterswil
vom 28. Oktober 2019

2'17. Antrag: Totalrevision Abfallentsorgungsreglement
Reg.-Plan Nr.: 720
Akten: Antrag, Abfallentsorgungsreglement

Ausgangslage
Der Gemeinderat hat beschlossen, zusammen mit den Kommissionen alle Gemeinderegle-
mente zu überarbeiten.
Das alte Abfallreglement trat auf den 1. Januar 1995 nach erfolgtem Beschluss durch die Ge-
meindeversammlung Walterswil in Kraft. An der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember
2004 wurde die letzte Anderung genehmigt.
Die Umweltschutzkommission hat sich dem Abfallreglement angenommen und dabeifestge-
stellt, dass nicht nur eine Teilrevision, sondern eine Totalrevision zwingend gemacht werden
muss.
An ihrer Sitzung vom 3. April 2019 hat die Umweltschutzkommission das Abfallreglement über-
arbeitet und anschliessend dem Gemeinderat zur Einsicht gegeben.

Antrag

,Die Umweltschutzkommission beantragt dem Gemeinderat zuhanden der Budgetgemeinde-
versammlung vom 28. November 2019 dem neuen Abfallentsorgungsreglement der Einwohner-
gemeinde Walterswil SO zuzustimmen.

Beschluss
,Der Gemeinderat stimmt der Totalrevision des Abfallentsorgungsreglementes einstimmigzu-
,handen der Budgetgemeindeversammlung vom 28. November 2019 zu.

PA:
- Akten Gemeindeversammlung
- UWK
- Gemeindepräsidium

Für getreuen Protokollauszug namens des Gemeinderates

)'l
Marie-Louise Wilhelm
Gemeindepräsidentin

Claudia Schilliger
Gemeindeschreiberin
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Total revision Abfal lentsorg u n gs reg lement

Der Gemeinderat hat beschlossen, zusammen mit den Kommissionen alle
Gemeindereglemente zu überarbeiten.

Das alte Abfallreglement trat auf den 1. Januar 1995 nach erfolgtem
Beschluss durch die Gemeindeversammlung von Walterswil in Kraft. An der
Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2004 wurde von der
Gemeindeversammlung die letzte Anderung genehmigt

Die Umweltschutzkommission hat sich dem Abfallreglement angenommen
und dabeifestgestellt, dass nicht nur eine Teilrevision, sondern eine
Totalrevision des Abfallreglements zwingend gemacht werden muss.

An ihrer Sitzung vom 3. April 2019 hat die Umweltschutzkommission das
Abfallreglement überarbeitet und anschliessend dem Gemeinderat zur
Einsicht gegeben.

Die Umweltschutzkommission beantragt dem Gemeinderat zuhanden
der Budgetgemeindeversammlung vom 28. November 2019 dem neuen
Abfa I lentsorg u ngsreg lement der Einwoh nergemei nde Walterswil SO
zuzustimmen.

Antragssteller

Antragstitel

Ausgangslage

Antrag

Rothackerstrasse 27 . 5746 Walterswil . Telefon 062797 5470. www.walterswil.ch
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I AUfallentsorsunqsreglement

Gestützt auf S 56 des Gemeindegesetzes vom 16. Februar 1992, I 147 und Q150 des
Gesetzes über Wasser. Boden und Abfall vom 4. März 2009 sowie Q 31 der Gemeinde-
ordnung vom 1. Januar 2006 S 35 f des Gesetzes ü

1992 sewie der Gemeindeerdnung vem 8, Juni '1993' S 35 Abs, 2 beschliesst die Ge-
meindeversammlung vom :

l. Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze

S t Geltungsbereich

Dieses Reglement gilt für das Vermeiden, Sortieren, Sammeln, Transportieren
und Behandeln von:

a) Si"dlrnor"bfäll"n 
"rr 

HrushaltunqenHaushaltabfällen i

b) Abfällen aus Industrie und Gewerbe, die nach ihrer Zusammensetzung mit
den Haushaltabfällen vergleichbar sind;

c) Sonderabfällen aus Haushaltungen und Kleingewerbe.

$ 2 Zuständigkeit der Gemeinde

1 Die Gemeinde sorgt dafür, dass Haushaltabfälle sowie Kleinmengen von
Sonderabfällen geordnet gesammelt und ihren Eigenschaften und ihrer Zu-
sammensetzung entsprechend behandelt werden.

2 lndustrie-, Dienstleistungs- oder Gewerbebetriebe, welche im Vergleich zu
den Privathaushaltungen überdurchschnittliche Mengen von Siedlungsabfäl-
len an die öffentlichen Sammeldienste abgeben, können verpflichtet werden,
ihre Abfälle oder gewisse Abfallkategorien in eigener Verantwortung direkt an
die zugewiesene Abfallanlage zu bringen und auf eigene Rechnung zu ent-
sorgen.

t

)
I

)

$3 Voilzus

1 Der Abfalldienst steht unter der Aufsicht des Gemeinderates

2 Soweit nichts anderes bestimmt wird, ist für die Orqanisation und Überwa-
chuno sowie den Vollzuq dieses Reolements die Umweltschutzkommission
zuständiq

? Dia l?arna inde kann sich zur Erfüllun der hd Ar rfnalran naa r'liacam Paalaman{

mit anderen Gemeinden zusammenschliessen oder einem bestehenden Zu-
sammenschluss beitreten.

$4 Abfallvermeidu ng durch die Bevölkerung
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$E

Jedes Gemeindemitglied soll sich in seinem Wirkungskreis darum bemühen,
dass möglichst wenig und nur solche Abfälle entstehen, die sich ohne nachhal-
tige Beeinträchtigung der Umwelt beseitigen lassen.

Se/bsfbin d u ng des Gemeinwesens

1 Die Gemeindebehörden und die Gemeindevenrualtung achten bei ihrer Tätig-
keit, namentlich beim Kauf von Produkten sowie bei der Vergebung von Auf-
trägen darauf, dass Abfälle und problematische Stoffe möglichst vermieden
werden.

und wiederverwertbare Predukte beverzugen,

I SO ZutässigeEntsorgungswege

1 Gartenabfälle, rohe Küchenabfälle und weitere kompostierbare Abfälle sollen
an ihrem Entstehungsort in Haus, Hof und Garten kompostiert werden. So-
weit dies nicht möqlich ist. sind sie in die Grünabfuhr zu oeben.

2 Alle übrigen Abfälle müssen von den InhabernVe+u+saeher+ sortiert und den
Sammelvorrichtungen, oder soweit dies
nicht möglich ist, den öffentlichen Sammeldiensten übergeben werden.

Geräte Kühlschränke B
at runds ti Hälz nh r{am qnrlal zr ri\rk zr rnahon

3

()

3 Den einzelnen Sammelvorrichlungen dürfen nur diejenigen Abfälle zugeführt
werden, die nach ihrer Zusammensetzung und Menge für die vorgesehene
Beseitigungsart bestimmt und geeignet sind.

4 lm Freien sowie in Hausfeuerungen dürfen keine Abfälle verbrannt werden.
Ausgenommen ist das Verbrennen natürlicher Wald-, Feld- und Gartenab-
fälle, wenn dadurch keine übermässiqen lmmissionen entstehen .-sind-kl'ei-

es
Sehnitthelz ven Feldebstbäumen' die im Freien verbranntwerden dilrfen,
wenn die Kempestierung nieht zumutbar ist und die Naehbarsehaft dadureh
@

5 Andere als die vorstehend aufgeführten Entsorgungswege sind unzulässig

ll. Entsorgung der einzelnen Abfallarten

I S Z A) Kompostierbare Abfätle

1 Die Gemeinde fördert die dezentrale Verwertung kompostierbarer Abfälle in-
dem sie-Sie-kann:
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- die Bevölkerung beim Errichten sowie beim Betrieb von Kompostanlagen
berlilaten-

- einen Häckseldienst organisierlen
Rasen und Sträuehersehnitt entgegennehmen und einer Kempestanlage
zu+üh+en

2 Soweit eine dezentrale Venruertuno nicht möolich ist oroanisierl die Ge-
meinde eine Grünabfuhr und übernimmt die Verwertunq

$ 8 B) Andere wiederueryvertbare Abfälle

1 Die Gemeinde sorgt für die getrennte Sammlung und Venruertung der übrigen
venrvertbaren Abfälle wie namentlich (schweizweites Pfl ichta nqebot) :

@
- Altglas (Verpackungs- bzw. Hohlglas)
- Aluminium
- Weissblech

andere Metall und Eisenabfälle

- Textilien
@

2 Die Umweltschutzkommission dehnt im Bedarfsfall die Separatsammlung auf
weitere Abfallarten aus, deren Wiederverwertung die Umwelt weniger belas-
tet als die Beseitigung.

3 Die Umweltschutzkommission entscheidet, auf welche Weise (Bring- / Hol-
system) und in welchen zeitlichen Abständen die Separatsammlungen durch-
geführt werden.

4 Die gemeindeeigene Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle ist zu be
nützen,

6 9 d Tierkadaver

Tierkadaver und Konfiskate bis 200 ks sind der zuständiqen Tierkörpersam-
melstelle abzugeben. Vergraben werden dürfen einzelne kleine Tiere bis zu
einem Gewicht von 10 kg auf Privatgrund.

I SIO U Sonderabfätte

1 Die InhaberVe+u+saehe+ von Sonderabfällen oder andern schadstoffhaltigen
Abfällen, die aufgrund ihrer Zusammensetzung einer besonderen Behand-
lung bedürfen, müssen diese der Verkaufsstelle zurückgeben oder. wenn

4

)

dies nicht möslich ist, den öffentlichen Sammeldiensten überqeben
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2 Sonderabfälle und andere Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung
Mensch und Umwelt gefährden, dürfen nicht mit den Siedlungsabfällen ver-
mischt oder in die Kanalisation geleitet werden.

3DieGemeindeführt@JahreeineSammlungfürSonderab-
fälle aus Haushaltungen und Kleingewerbe durch.

4 Als Sonderabfälle oder andere schadstoffhaltige Abfälle im vorstehenden
Sinn gelten namentlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

- Batterien und wiederaufladbare Akkumulatoren
- Entladungslampen, Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen
- Thermometer
- Medikamente
- Putz- und Reinigungsmittel
- Heimwerkerchemikalien wie Farbe, Lacke, Lösungsmittel und Leime
- Labor- und Fotochemikalien
- Säuren und Laugen

Küh lgeräte (Kühlseh ränke ; Küh ltruhen ; Klimaan lagen ; Wärmepumpen ; ete,)
- Pflanzenschutzmittel und lnsektizide

H Haushaltabfälle und Sperrgut (brennbar)

$ tt Kehricht- und Sperrgutabfuhr

1DieGemeindeorganisiertfürbrennbaren,für
djgd€n keine Separatsammlung möglich ist, eine Abfuhr.

2 Die Abfuhr erfolgt in der Regel einmal pro Woche. Die Umweltschutzkommis-
sion legt zusammen mit dem Abfuhrunternehmen den Abfuhrplan sowie die
Route fest.

S 12 Verwendung gebührenpflichtiger Gebinde

1 Für die Bereitstellung von sind folgende
_Arten zulässig:

Kehrichtsäcke: 35, 60 und 110 Liter

Sperrgut: Kleinsperrgut
Mittelsperrgut
Grobsperrgut

bis 5 kg, Länge
bis 15 kg, Länge
bis 25 kg, Länge

max
max
max

1

1

1

m
m
m

Kehrichtsäcke mit 35 Liter lnhalt dürfen nicht mehr als 5 kg und 60 oder 110
Liter-Säcke nicht mehr als 15 kg wiegen. Die Kehrichtsäcke sind mit einer
oder mehreren Kehrichtmarken zu versehen (siehe Anhanq).
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800 Liter-Container für Ein- und Mehrfamilienhäuser, sofern sie mit Kehricht-
säcken gefüllt sind, die alle mit der entsprechenden Kehrichtmarke versehen
sind.

800 Liter-Container für lndustrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, so-
fern sie mit der entsprechenden Containermarke versehen sind. Die Contai-
ner dürfen nicht überfüllt sein, so dass der Deckel geschlossen werden kann.

2 Grünabfuhr
Kempestierbare Abfälle;,Rasen und Sträuehersehnitt" sind in Ferm ven bün
deln bis 10 kg eder K Die Grünabfuhr
findet zwischen März bis Oktober alle 14 Taqe qemäss Abfallkalender statt.

S t3 Bereitstellung der Abfälle

1 Die Abfälle dürfen frühestens am Morgen des Abfuhrtages an den Strassen-
rand gestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass sie weder Fussgänger
noch Verkehr beeinträchtigen.

2 Bei grösseren Überbauungen und Mehrfamilienhäuser kann die Bau- und
Werkkommission (BWK) die Verwendung von Container als Kehrichtsammel-
behältnisse vorschreiben.

3 Soweit Abfallcontainer venvendet werden, sind diese in einem technisch ein-
wandfreien und sauberen Zustand zu halten.

4 Die Kehrichtsammlung und die Entsorgungseinrichtungen dürfen nur von
Einwohnern der Gemeinde Walterswil sowie von Betrieben mit Geschäftssitz
in Walterswil und nur für auf Gemeindegebiet entstandene Abfälle in An-
spruch genommen werden.

5 Nicht vorschriftsgemäss bereitgestellter Kehricht wird nicht abgeführt.

6 Zur rationellen Durchführung der Kehrichtsammlung kann die Umweltschutz-
kommission generell oder im Einzelfall die Standorte für die Deponierung des
Sammelgutes vorschreiben.

lll. Finanzielles

S 14 Gebühren

1DieKostenfürdieSammlung,denTransportunddie@
lung der Abfälle werden den Verursachern überbunden.

2 Durch die Erhebung einer Kehrichtsackgebühr werden die Kosten für die
Sammlung und den Transport sowie die Behandlung der Siedlungsabfälle
(einsehliesslieh der Abgabe für den Altlastenfends) abgegolten.
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3 Zur Deckung der übrigen Kosten im Zusammenhang mit der Sammlung, dem
Transport und der Behandlung der verwertbaren und nicht venruertbaren
Siedlungsabfälle (einschliesslich der Sonderabfälle im Sinne von S 10 und
der Abqabe auf Abfällen qemäss dem Gesetz über Wasser, Boden und Ab-
fall (GWBA: BGS 712.15)), Betrieb der Sammelstelle sowie zurAbgeltung
des allgemeinen Venrualtungsaufiruandes wird eine Grundgebüh r festgelegt,
deren Höhe pro steuerpflichtige Person von der Gemeindeversammlung fest-
gelegt wird.

Durch die Erhebung einer Gebühr für die Grünabfuhr werden die Kosten für
die Sammluno. den Transoort und die Venvertuno der Grünabfälle aboeool-
ten.

Durch die Erhebuno einer Gebühr für das Häckseln werden die Kosten für
das Häckseln abqeqolten.

4

Gemeindeversam m lung in einem separaten An hanq zu m Abfallentsorq u nqs-
reglement festqeleqt.

S t5 Abfallrechnung

1 Die Gemeinde führt als besonderen Rechnungskreis eine Abfallrechnung
@.lnderAbfallrechnungsindalleAufiruendungenund
Einkünfte für die Sammlung, den Transport, die Wiederverwertung und die
Beseitigung der Abfälle zu verbuchen.

2 Gestützt auf die Abfallrechnung überprüft die Umweltschutzkommission min-
destens alle zwei Jahre die Höhe der

und erstattet dem Gemein-
derat Bericht h insichtl ich der Notwend ig keit einer Anpassung4er-Gebthren.
Der Gemeinderat stellt Antraq an die Gemeindeversammlunq. wenn die Ge-
bühren anoeoasst werden müssen

lV. Aufgaben und Kompetenzen

S tO Aufgaben der Umweltschutzkommission

4 Qnrerai{ niah{o anÄarao Jrao{imm{ rrrirr.l io{ {iir Äia 1-\raanioa{inn r rnÄ iit-.^^^,^,t r9r rvr vrv vrYqrr

ehung der Abfalldienste sewie den Vellzug dieses Reglements die Umwelt
i+

2-Die U mweltsch utzkomm ission

bezeichnet Verkaufsstellen für den Bezug von Bi+ndelJKehricht- und Con-
tainermarken.
informiert über die Möglichkeiten zur Vermeidung und Venruertung von Ab-
fällen und hält die Bevölkerung zum Separatsammeln an.

7

:)

)
I



- macht die Bevölkerung und das Gewerbe auf ihre Pflichten nach diesem
Reglement aufmerksam und erteilt Antwort auf Fragen im Zusammenhang
mit der korrekten Beseitigung von Abfällen.

- weist insbesondere die Verkaufsstellen sowie die Konsumenten auf die
Rücknahme- bzw. Rückgabepflicht von Sonderabfällen und anderen
schadstoffhaltigen Abfällen hin.

- orientiert in regelmässigen Abständen über die verschiedenen Sammel-
dienste (Entsorgungswege), die Daten der Separatsammlungen bzw. die
Standorte der Sammelstellen.

- erstattet regelmässig Bericht über den Stand und die Kosten der Abfallbe-
wirtschaftung, über die bei den einzelnen Kategorien angefallenen Abfall-
mengen, über verbesserte oder neue Entsorgungswege, über Probleme
bei der Abfallbeseitigung sowie über weitere Punkte, die für die Verursa-
cher und lnhaber von Abfällen von Belang sind.

- kontrolliert und übenruacht die Entsorgung der Abfälle.

1' ) S 17 Auftagen bei grösseren Veranstaltungen

Bei der Bewilligung von Veranstaltungen und Anlässen sorgt die Bewilligungsbe-
hörde durch entsprechende Auflagen dafür, dass Möglichkeiten zur Abfallvermei-
dung wahrgenommen, Abfälle getrennt gesammelt und umweltgerecht entsorgt
werden.

S t8 Ubertragung der Abfallentsorgung

Die Gemeinde kann Vollzugsaufgaben, wie namentlich die Sammlung, den
Transport und die Entsorgung an Private übertragen, wenn

eine objektive und unabhängige Erfüllung der Aufgaben gewährleistet ist.
die Beauftragten Sicherheit für sachlich kompetente Leistung und Kautionen
für Schadenfälle und Wiederherstellung bieten.
die Tätigkeit der Beauftragten ungehindert einer öffentlichen und rechtsstaat-
lichen Kontrolle offensteht.

V. Rechtsschutz

s'9tgegendasAbfuhrweSensindschriftlichandie
Umweltschutzkommission zu richten

2 Gegen Verfügunge n der Umweltschutzkommission. die sich auf dieses Reo-
ement abstützen kann innert 10 Tagen seit der öffentlichen Bekanntma-
chunq oder der schriftlichen Mitteilunq beim Gemeinderat Beschwerde erho-
ben werden.

3 Der Weiterzuq von Entscheiden des Gemeinderates an das Bau- und Justiz-
departement lm--Üb+igen-richtet sich ffinach dem Verwal
tungsreehtspflegegesetz vem 15, Nevember 1970 und naeh dem Gesetz

esetz über



Gemeinde Walterswil

Marie-Louise Wilhelm
Gemeindepräsidentin

Abfallentsoro unosreo lement I

.)

den Rechtsschutz in Venryaltungssachen. Über Beschwerden qegen Abfall-
ton

Vl. Strafbestimmungen

$ 20 Wer die Pflicht zur Benützung der vorgesehenen öffentlichen Entsorgungswege
($ 5Absatz2\,zur Separatsammlung ($ 5Absatz 3 sowie SS 6, 10 und 11), ge-
gen das Abbrandverbot ($ 5 Absatz 4), das Vermischungsverbot ($ 5 Absatz 3
sowie $ 11 Absatz2\ oder gegen andere Pflichten gemäss diesem Reglement
verstösst, wird durch den Friedensrichter mit einer Busse bis zu Fr. 300.: be-
straft. Vorbehalten bleibt die Anwendung der Strafbestimmungen des kantonalen
oder eidgenössischen Rechts.

Vll. Schlussbestimmungen

S 21 1 Dieses Reglement tritt nach der Genehmigung durch das Bau- und Justizde-
partements auf den 01 .01.2020 in Kraft.

2 Das Abfallreglement vom 1 . Januar 1995 wird aufgehoben.

Von der Gemeindeversammlung beschlossen am

Vom Bau- und Justizdepartement genehmigt am

)
Claudia Schilliger
Gemeindeschreiberin
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Vlll. Anhang zum Abfallentsorgungsreglement

Kehrichtsäcke:
bis 35 Liter
Kehrichtsäcke bis 60 Liter
Kehrichtsäcke bis 1 10 Liter

Sperrgut:
Kleinsperrgut bis 5 kg, Länge max. 1 Meter
Mittelsperrgut bis 15 kg, Länge max. 1 Meter
Grobsperrgut bis 25 kg, Länge max. 1 Meter

Preise

G rundgebühr pro steuerpflichtige Person
Preis pro Kehrichtmarke
(Bezugsorte: Gemeindeverwaltung Walterswil,
Volg Safenwilund VOI Safenwil)

Containermarke bis 800 lt
Häckseln pro Ta Stunde

Grünabfuhr lfVlarz bis November alle 14Tage gemäss Abfallkalender)

Marke für 140|t Container
Marke für 240|t Container
Marke für 770|t Container

10

)

1 Marke
2 Marken
3 Marken

1 Marke
3 Marken
4 Marken

Fr
Fr

Fr
Fr

20.00
2.30

45.00
20.00

145.00 / Jahr
210.00 / Jahr
670.00 I Jahr

Fr
Fr
Fr


